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Hauptberu�ich ist Christine Katzlberger-Laimer 
seit 20 Jahren leidenschaftliche Bäuerin. Nach 
dem Studium der Philosophie und der Publizis-
tik und mehreren Jahren in der Medienarbeit 
hat sie 1996 das Metier gewechselt und den 
elterlichen Betrieb in Altheim übernommen, der 
als Ackerbaubetrieb mit extensiver Grünland-
wirtschaft betrieben wird. In Altheim engagier -
te sie sich ebenso als Ortsbäuerin. Vor neun 
Jahren wurde sie Vorsitzende der oö. Sozialver-
sicherungsanstalt der Bauern und hat in der 

bäuerlichen Sozialpolitik, wie sie sagt, auch 
„eine Heimat gefunden“. Einer ihrer Schwer-
punkte ist dabei das Thema „P�ege“, denn die 
�ndet in den bäuerlichen Familien nach wie vor 
fast zur Gänze zuhause statt. Dementsprechend 
notwendig sind deshalb, so Katzlberger-Laimer, 
die Aktionen der SVB für p�egende Angehörige: 
„Die P�egesituation ist eine Herausforderung 
für die ganze Familie. Es ist wichtig, dass die 
Angehörigen wissen, dass man Hilfe von außen 
anfordern kann.“ Für ihren großen persönlichen 
Einsatz für die bäuerlichen Interessen auf Orts-, 
Bezirks- und Landesebene wurde sie nun mit 
dem Titel „Ökonomierätin“ ausgezeichnet. Für 
Christine Katzlberger-Laimer „ein Dankeschön“ 
für die Zeit und das Engagement, das man 
dafür aufgewendet hat. 

LANDSLEUTE
IM PORTRAIT: CHRISTINE KATZLBERGER-LAIMER

Sozialpolitik für 
die Bauern
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Für derartige Fälle gibt es seit 2014 
eine neue, für Verbraucher sehr 
günstige, gesetzliche Grundlage, 

die eine Ergänzung zum Rücktritts-
recht bei Haustürgeschäften nach dem 
Konsumentenschutzgesetz bietet. In 
Umsetzung europarechtlicher Vorga-
ben wurde das Fern- und Auswärts-
geschäfte-Gesetz für Verträge erlassen, 
die außerhalb von Geschäftsräumen 
abgeschlossen werden oder wo vor 
und bei Vertragsschluss beide Partei-
en nicht körperlich anwesend sind, 
also z. B. nur telefonieren. Bäuerinnen 
und Bauern fallen immer dann unter 
den Begriff „Verbraucher“ bzw. „Kon -
sument“, wenn das Geschäft nicht für 
die Landwirtschaft, sondern im pri -
vaten Bereich abgeschlossen wurde. 
Als wichtige Neuerungen wurden 
verschärfte Regeln zum Vertragsrück-
tritt und umfangreiche vorvertragliche 
Informationsp�ichten des Unterneh -
mers geschaffen. Bei telefonisch an-
gebahnten Verträgen kommt die Be-
stätigungsp�icht durch den Verbrau -
cher selbst hinzu. Voraussetzung ist, 
dass eine Dienstleistung Vertragsinhalt 
ist, wie der Abschluss mit einem Te-
lefon- oder Internetanbieter. Geht der 
Anruf vom Unternehmer aus, ist der 
Verbraucher nur dann an den Vertrag 
gebunden, wenn er eine schriftliche 
Erklärung übermittelt. Der Anbieter 
muss also dem Verbraucher das An-
gebot schriftlich schicken und dieser 
sendet es dem Unternehmer zurück. 
Wird den gesetzlichen Anforderungen 
nicht entsprochen, ist der Verbraucher 
nicht an die telefonische Vereinbarung 
gebunden, sodass er auch nicht zur 
Zahlung verp�ichtet ist. 

Gesetzlich festgelegte  
Fristen beachten

Ein Verbraucher kann ohne Angabe 
von Gründen von einem derartigen 
Vertrag zurücktreten – im „normalen“ 

Geschäftsverkehr, wenn sich die Ver-
tragspartner tatsächlich gegenüber-
stehen, besteht diese Möglichkeit nicht 
ohne weiteres. Gesetzlich festgelegt 
ist eine Frist von 14 Tagen, wobei es 
Unternehmen gibt, 
die von sich aus eine 
längere Rücktritts-
möglichkeit einräu-
men. Der Beginn des 
Fristlaufes hängt 
vom jeweiligen Ge-
schäft ab. Bei Dienst-
leistungsverträgen 
kommt es auf den 
Tag des Abschlusses 
an, bei Kaufverträ-
gen über Waren be-
ginnt die Frist in der 
Regel zu laufen, so-
bald der Verbraucher 
die Sache tatsäch-
lich in Händen hält. 
Missachtet ein Un-
ternehmer die um-

fangreichen Aufklärungsp�ichten, 
insbesondere hinsichtlich Rücktritts-
möglichkeiten, verlängert sich die Frist 
um zwölf Monate. 

Wird man von einem unliebsamen 
Telefon- oder Inter-
netanbieter in einem 
Gespräch so be-
drängt, dass man 
sich nicht mehr si-
cher ist, ob ein Ver-
trag abgeschlossen 
wurde oder nicht, ist 
durch das neue Fern- 
und Auswärtsge-
schäfte-Gesetz somit 
noch nichts absolut 
Verbindliches einge-
treten. Lässt der Un-
ternehmer nicht lo -
cker und schickt 
Rechnungen, kann 
man sich an eine 
Schlichtungsstelle 
wenden.

HILFE

Formular für  
Schlichtungsverfahren
Eine kostenlose Möglichkeit, 
Probleme mit Telefon-, Internet- 
oder Rundfunkbetreibern zu 
bereinigen, ist die Anrufung der 
Rundfunk & Telekom Regulie-
rungs-GmbH. Unter www.rtr.at/
de/tk/ TKKS_Schlichtung01 
kann ein Formular zur Einleitung 
eines Schlichtungsverfahrens 
ausgefüllt werden. Dort sind auch 
das Verfahren und die Vorausset-
zungen erklärt.
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Vertragsabschluss per 
Telefon: Rücktritt möglich

MAG. MARTINA GRUBER, BAUERNBUNDJURISTIN

Nur wenn ein „privates“ Geschäft abgeschlossen wurde, gelten Bauern als Verbraucher.

Wer kennt die Situation nicht: 
Das Telefon klingelt und eine 
hartnäckige Person am anderen 
Ende der Leitung lässt nichts 
unversucht, um einen Abschluss 
eines Telefon- oder Internet-
vertrages herbeizuführen.

Oberösterreich hat vier 
neue Ökonomieräte: Am 29. 
Jänner 2016 übergab Bun-
desminister Andrä Rupp-
rechter die Auszeichnung 
an folgende Personen: SVB- 
OÖ-Vorsitzende Christine 
Katzlberger-Laimer (siehe 
Landsleute), Johann Harsch 
aus Lichtenberg, Robert 

Greinecker aus Stroheim 
und Siegfried Enthammer 
aus Pischelsdorf. Sie alle 
vereint ihr engagiertes und 
jahrelanges Wirken für die 
Anliegen der Bäuerinnen 
und Bauern auf Gemeinde-, 
Bezirks- und Landesebene. 
Der Bauernbund und die 
BauernZeitung gratulieren.

Vier neue Ökonomieräte 
für Oberösterreich
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Harsch (2.v.l.), Katzlberger-Laimer (4.v.l.), Rupprechter (Mitte), 
Greinecker (4.v.r.) und Enthammer (2.v.r.)

Versteigerung
Maschinen- und Werkzeugbau
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